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1. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2009 der Stadt Rees 

Aufgrund des § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW.S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Art. 4 des Transparenz-
gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW.S.950), wird nachstehender Be-
schluss des Rates der Stadt Rees vom 14.09.2010 öffentlich bekannt gemacht. 
Die Jahresrechnung 2009 der Stadt Rees schließt mit einer Bilanzsumme von 
153.300.138,80 € zum 31.12.2009 ab. 
Schlussbilanz zum 
31.12.2009      
       
Aktivseite    Passivseite   

1. Anlagevermögen   1. Eigenkapital 62.612.606,78 € 
1.1 Immaterielle Vermö-

gensgegenstände 135.565,48 € 
 2. Sonderposten 61.198.454,59 € 

1.2 Sachanlagen 118.223.420,47 €  3. Rückstellungen 15.912.246,56 € 
1.3 Finanzanlagen 24.334.319,26 €  4. Verbindlichkeiten 9.616.310,36 € 

    5. Passive Rechnungs- 
abgrenzung 3.960.520,51 € 

       
2. Umlaufvermögen      
2.1 Vorräte 3.977.090,58 €     
2.2 Forderungen und sonsti-

ge Vermögensgegen- 
stände 1.396.878,39 € 

 

 

 

 
2.3 Wertpapiere des Um-

laufvermögens 0,00 € 
 

 
 

 
2.4 Liquide Mittel 5.102.017,44 €     

       
3. Aktive Rechnungsabgren-
zung 130.847,18 €  

 
 

 
       

Bilanzsumme 153.300.138,80 €   Bilanzsumme 153.300.138,80 €  

       
Aufgrund der Empfehlung des Rechungsprüfungsausschusses stellt der Rat der 
Stadt gem. § 96 Abs. 1 GO NRW das Ergebnis des Jahresabschlusses der Stadt 
Rees für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt fest: 
Ergebnisrechnung zum 
31.12.2009  

    
 Ordentliche Erträge:     31.188.765,31 € 
 Ordentliche Aufwendungen:     32.614.209,24 € 
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit:    -1.425.443,93 € 
+ Finanzergebnis:     54.710,46 € 

= 
Ordentliches Jahresergeb-
nis     -1.370.733,47 € 

+ Außerordentliches Ergebnis      0,00 € 
= Jahresabschlussergebnis     -1.370.733,47 € 
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Der Fehlbetrag in Höhe von 1.370.733,47 € wird aus der Ausgleichsrücklage ent-
nommen. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss in Einklang und vermit-
telt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage. 
Dem Bürgermeister wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2009 
uneingeschränkt Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss der Stadt Rees zum 31.12.2009 einschließlich der Anlagen 
liegt zur Einsichtnahme gem. § 96 Abs. 2 GO NRW bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses zum 31.12.2010 im Rathaus der Stadt Rees, Markt 1, Zimmer 219, 
während der Dienststunden öffentlich aus. Weiterhin besteht die Möglichkeit auf 
der Internetseite der Stadt Rees (www.stadt-rees.de) diesen einzusehen. 
Rees, den 27.10.2010      
       
Christoph Gerwers      
Bürgermeister 
      

2. Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2011; Offenlegung des Entwurfs 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Rees für das Haushaltsjahr 2011 mit ihren Anlagen liegt 
gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Zeit vom  
 
                                         17.11.2010 – 13.12.2010 
  
im Rathaus in Rees, Markt 1, Zimmer 219, während der Dienststunden öffentlich aus.  
Über Einwendungen, die von Einwohnern und Abgabepflichtigen gegen den Entwurf und seine An-
lagen erhoben werden, beschließt der Rat der Stadt Rees in öffentlicher Sitzung. 
Die Einwendungen können bis zum 13.12.2010 schriftlich an den Bürgermeister gerichtet oder wäh-
rend der Dienststunden im Zimmer 219 des Rathauses, Markt 1, zur Niederschrift erklärt werden. 
Rees, den 10.11.2010 
 
Der Bürgermeister 
Christoph Gerwers 

3. Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf, Flurbereinigungsbehörde 
- Dezernat 33 - 
hier: Vereinfachte Flurbereinigung Deich Praest Teilgebiet A Az.: 16 02 4.1 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Flurbereinigungsbehörde 
-Dezernat 33 
 
Vereinfachte Flurbereinigung Deich Praest 
Teilgebiet A 
Az.: 16 02 4.1 
 

Mönchengladbach, 10.11.2010 
Dienstgebäude: 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36-40 
Tel.: 0211 / 475-9803 
Fax: 0221 / 475-9792 

Ausführungsanordnung 
In der vereinfachten Flurbereinigung Deich Praest Teilgebiet A  wird hiermit gem.  § 61 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) die Ausführung des Flurbereinigungsplanes Deich Praest -Teilgebiet A- mit 
den folgenden Wirkungen angeordnet: 
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1. Mit dem 01.01.2011 tritt der im Flurbereinigungsplan Deich Praest Teilgebiet A vorgesehene 
neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen; das heißt, die im Flurbereinigungsplan Deich 
Praest Teilgebiet A enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen 
und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft (§ 61 Satz 2 FlurbG). 

2. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den alten 
Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgeho-
ben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, 
die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen 
neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung und Nutzung der im Flurbereinigungsplan 
Deich Praest Teilgebiet A ausgewiesenen neuen Grundstücke erfolgte durch Einzelvereinba-
rungen im Flurbereinigungsverfahren. Weitere Regelungen sind nicht erforderlich. 

4. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Verwaltungsaktes an gerechnet, können gem. § 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 FlurbG mangels 
einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Flurbereinigungsbehörde folgende Fest-
setzungen beantragt werden: 
a) Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszah-

lung für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von Land durch den Nieß-
braucher (§ 69 Satz 2 FlurbG); 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines 
eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 
FlurbG); 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaf-
tung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Dabei können die Anträge zu a) und b) von beiden Vertragspartnern gestellt werden, der An-
trag zu c) nur vom Pächter. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes Deich Praest 
Teilgebiet A die Veränderungssperren der §§  34 und 85 Nr. 5 FlurbG enden. 
Gründe 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG ordnet 
die Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des Flurbereinigungsplanes an, wenn dieser unanfecht-
bar geworden ist. 
Der Flurbereinigungsplan Deich Praest Teilgebiet A ist unanfechtbar geworden. 
Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes widerspricht dem Gebot der zügigen 
Abwicklung des Verfahrens und verlängert den unerwünschten Zustand der Nichtübereinstimmung 
der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben bereits Besitz und  Nutzung an 
den neuen Grundstücken aus. Dagegen haben sie bislang keine rechtliche Verfügungsmöglichkeit 
über die neuen Grundstücke. 
Die Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand 
herbei, verschafft den Verfahrensteilnehmern die volle rechtliche Verfügungsmöglichkeit über ihre 
Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die Berichtigung der öffentlichen Bücher. 
Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse und 
im Interesse der Beteiligten. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes Deich Praest Teilgebiet A kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim: Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 9. Senat Flurbereinigungsgericht, Aegidii-
kirchplatz 5, 48143 Münster schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften 
beigefügt werden. 
Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung (§ 115 Abs. 1 FlurbG). 
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Hinweis: 
Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird angeregt, sich vor der Erhebung einer Klage zunächst mit 
dem/der zuständigen Ansprechpartner/in bei der Bezirksregierung Düsseldorf in Verbindung zu set-
zen, da in vielen Fällen etwaige Unstimmigkeiten (z.B. durch kurzfristige Änderung des Sachverhal-
tes, Zahlendreher, Schreibfehler etc.) bereits im Vorfeld einer Klage rechtssicher behoben werden 
können. Beachten Sie bitte, dass sich die Klagefrist durch einen solchen außergerichtlichen Eini-
gungsversuch nicht verlängert. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollziehung 
dieses Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschieben-
de Wirkung haben. 
Gründe 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im 
öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. 
Die Voraussetzungen hierfür sind in dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Deich Praest 
Teilgebiet A gegeben. 
Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes Deich Praest Teilgebiet A überwiegt deutlich das Interesse einzelner Klage-
führer an der aufschiebenden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe.  
Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten ineinander greifenden Eigentumsveränderungen 
müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre nicht möglich, wenn Klagen einzelner Teilnehmer 
aufschiebende Wirkung hätten. 
Im übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 63 Abs. 2 und 79 Abs. 2 FlurbG  die 
rechtlichen Belange der Klageführer hinreichend gewahrt.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster. 

 
  Im Auftrag                          

                                          (LS)  gez. Huber 

4. 4.  vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ im Ortsteil Empel 
der Stadt Rees- 
Satzungsbeschluss/Inkrafttreten gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß der §§ 7 Abs. 1 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 17.12.2009 (GV NW S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 
des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010  
die 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ im Ortsteil Empel gemäß § 
10 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“     
Inhalt der vereinfachten Änderung ist die Verschiebung der überbaubaren Flächen im Eckbereich 
Hurler Straße/An der Landwehr, um 2,00 m in nordöstlicher Richtung und 2,50 m in südöstlicher 
Richtung. Das im Bebauungsplan ausgewiesene Sichtdreieck wird nicht tangiert. 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird kein Umweltbericht erstellt. 
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Der Geltungsbereich der 4. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes EM 2  „Am Bahnhof “ im 
Ortsteil Empel ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
 

 
 
Hinweise:  
a) Die 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ im Ortsteil Empel der 

Stadt Rees wird mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung rechtskräftig. Sie liegt mit Be-
gründung vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, 
Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
Über den Inhalt des geänderten Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

b) Berechtigte, die durch die Bebauungsplanänderung geschädigt werden, können Entschädigungen 
verlangen, wenn die in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. 
Sie können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des  Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

c) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  
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d) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
der Bebauungsplanänderung nur beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden.  

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 4. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes EM 2  „Am 
Bahnhof“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,   
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Rees,  03.11.2010  
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

5. 1. Änderung des Bebauungsplanes M 17 a „Am Stevert“ im Ortsteil Millingen der Stadt 
Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes M 17 a „Am Stevert“ im Ortsteil Millingen gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Gemäß § 13a BauGB erfolgte die Aufstellung dieser Bebauungsplanänderung im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Diese 1.Änderung des 
Bebauungsplanes M 17 a beinhaltet die Umwandlung der Festsetzung als Mischgebiet in Allgemei-
nes Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. Art und Maß der baulichen Nutzung bleiben unverändert. Die 
Flurstücke liegen in der Flur 1, Gemarkung Bienen sowie in der Flur 8, Gemarkung Millingen. Diese 
Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes M 17 a. 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes M 17 a „Am Stevert“ ist aus nachste-
hender Skizze ersichtlich:  



 

REESER AMTSBLATT, Ausgabe 14, Jahrgang 2010, vom 17.11.2010, Seite 8 
Herausgeber: Bürgermeister Rees, Rathaus, Markt 1, 46459 Rees 

8 

 
 
Hinweise: 
a) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes M 17 a „Am Stevert“ im Ortsteil Millingen wird mit die-

ser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes M 17 a „Am Stevert“ liegt mit Entscheidungsbegründung  

vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, Zimmer 
105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  
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e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungsplanes M 17 a „Am Stevert“ im 
Ortsteil Millingen wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

6. 4. Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ im Ortsteil Empel der Stadt 
Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 4. 
Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ im Ortsteil Empel gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 4. Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ erfolgte aus dem 
rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist die 
Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit der Ziel-
setzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 4. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes EM 2 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ im Ortsteil Empel wird mit dieser 

Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ liegt mit Entscheidungsbegründung  

vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, Zimmer 
105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

 
c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-

gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 4. Änderung des Bebauungsplanes EM 2 „Am Bahnhof“ im 
Ortsteil Empel wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

7. 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 „Haldernsches Feld II“ im Ortsteil Haldern der 
Stadt Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes H 4 „Haldernsches Feld II“ im Ortsteil Haldern gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 „Haldernsches Feld II“ erfolgte aus dem 
rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist die 
Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit der Ziel-
setzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 1. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes H 4 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 „Haldernsches Feld II“ im Ortsteil Haldern wird mit 

dieser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 „Haldernsches Feld II“ liegt mit Entscheidungsbe-

gründung  vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, 
Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 „Haldernsches Feld II“ im 
Ortsteil Haldern wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

8. 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 a „Haldernsches Feld III“ im Ortsteil Haldern der 
Stadt Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes H 4 a „Haldernsches Feld III“ im Ortsteil Haldern gemäß § 10 Abs. 
1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 a „Haldernsches Feld III“ erfolgte aus 
dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist 
die Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit der 
Zielsetzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 1. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes H 4  a und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 a „Haldernsches Feld III“ im Ortsteil Haldern wird 

mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 a „Haldernsches Feld III“ liegt mit Entscheidungsbe-

gründung  vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, 
Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  
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e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungsplanes H 4 a „Haldernsches Feld III“ 
im Ortsteil Haldern wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

9. 4. Änderung des Bebauungsplanes HM 12 „Mehr’sche Geest“ im Ortsteil Mehr der Stadt 
Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 4. 
Änderung des Bebauungsplanes HM 12 „Mehr’sche Geest“ im Ortsteil Mehr gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 4. Änderung des Bebauungsplanes HM 12 „Mehr’sche Geest“ erfolgte aus dem 
rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist die 
Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit der Ziel-
setzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 4. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes HM 12 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes HM 12 „Mehr’sche Geest“ im Ortsteil Mehr wird mit die-

ser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes HM 12 „Mehr’sche Geest“ liegt mit Entscheidungsbe-

gründung  vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, 
Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 4. Änderung des Bebauungsplanes HM 12 „Mehr’sche Geest“ im 
Ortsteil Mehr wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

10. 3. Änderung des Bebauungsplanes HM 14 „An der Lohstraße“ im Ortsteil Haffen der 
Stadt Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 3. 
Änderung des Bebauungsplanes HM 14 „An der Lohstraße“ im Ortsteil Haffen gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 3. Änderung des Bebauungsplanes HM 14 „An der Lohstraße“ erfolgte aus 
dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist 
die Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit der 
Zielsetzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 3. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes HM 14 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 3. Änderung des Bebauungsplanes HM 14 „An der Lohstraße“ im Ortsteil Haffen wird mit 

dieser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 3. Änderung des Bebauungsplanes HM 14 „An der Lohstraße“ liegt mit Entscheidungsbe-

gründung  vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, 
Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. 
Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 3. Änderung des Bebauungsplanes HM 14 „An der Lohstraße“ 
im Ortsteil Haffen wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

11. 1. Änderung des Bebauungsplanes HM 17 „Mehrbruchstraße“ im Ortsteil Mehr der Stadt 
Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes HM 17 „Mehrbruchstraße“ im Ortsteil Mehr gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 1. Änderung des Bebauungsplanes HM 17 „Mehrbruchstraße“ erfolgte aus dem 
rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist die 
Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich des Bauverbotes von Nebenanlagen innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen. Es soll ermöglicht werden Nebenanlagen außer- und innerhalb 
der überbaubaren Flächen zu errichten. Diese 1. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes HM 17 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes HM 17 „Mehrbruchstraße“ im Ortsteil Mehr wird mit die-

ser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes HM 17 „Mehrbruchstraße“ im Ortsteil Mehr liegt mit Ent-

scheidungsbegründung  vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus 
der Stadt Rees, Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  
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e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungsplanes HM 17 „Mehrbruchstraße“ 
im Ortsteil Mehr wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

12. 5. Änderung des Bebauungsplanes M 9 „Alte Dorfstraße/Bongersweg“ im Ortsteil  
Millingen  der Stadt Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 5. 
Änderung des Bebauungsplanes M 9 „Alte Dorfstraße/Bongersweg“ im Ortsteil Millingen gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 5. Änderung des Bebauungsplanes M 9 „Alte Dorfstraße/Bongersweg“ erfolgte 
aus dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanände-
rung ist die Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit 
der Zielsetzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 5. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes M 9 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 5. Änderung des Bebauungsplanes M 9 „Alte Dorfstraße/Bongersweg“ im Ortsteil Millingen 

wird mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 5. Änderung des Bebauungsplanes M 9 „Alte Dorfstraße/Bongersweg“ liegt mit Entschei-

dungsbegründung  vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der 
Stadt Rees, Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 5. Änderung des Bebauungsplanes M 9 „Alte Dorfstraße/ Bon-
gersweg“ im Ortsteil Millingen wird hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

13. 1. Änderung des Bebauungsplanes M 10 „Steinofenweg/Kreuzbaumstraße“ im Ortsteil 
Millingen  der Stadt Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes M 10 „Steinofenweg/ Kreuzbaumstraße“ im Ortsteil Millingen ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 1. Änderung des Bebauungsplanes M 10 „Steinofenweg/Kreuzbaumstraße“ 
erfolgte aus dem rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungs-
planänderung ist die Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegel-
fassade mit der Zielsetzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 1. Änderung umfasst den gesamten Gel-
tungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes M 10 und ist aus nachstehender Skizze er-
sichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes M 10 „Steinofenweg/Kreuzbaumstraße“ im Ortsteil Mil-

lingen wird mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes M 10 „Steinofenweg/Kreuzbaumstraße“ liegt mit Ent-

scheidungsbegründung  vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus 
der Stadt Rees, Zimmer 105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  
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e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungsplanes M 10 „Steinofenweg/ Kreuz-
baumstraße“ im Ortsteil Millingen wird hiermit gemä ß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

14. 4. Änderung des Bebauungsplanes  R 5 „Gartenstraße“ der Stadt Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 4. 
Änderung des Bebauungsplanes R 5 „Gartenstraße“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen. 
 
Die Entwicklung der 4. Änderung des Bebauungsplanes R 5 „Gartenstraße“ erfolgte aus dem rechts-
verbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist die Strei-
chung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit der Zielsetzung 
Putzfassaden zuzulassen. Diese 4. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes R 5 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes R 5 „Gartenstraße“ wird mit dieser Bekanntmachung ge-

mäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 4. Änderung des Bebauungsplanes R 5 „Gartenstraße“ liegt mit Entscheidungsbegründung  

vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, Zimmer 
105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 4. Änderung des Bebauungsplanes R 5 „Gartenstraße“ wird 
hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers 
Bürgermeister 

15. 1. Änderung des Bebauungsplanes  R 18 „Weseler Straße“ der Stadt Rees;  
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes R 18 „Weseler Straße“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen. 
 
Die Entwicklung der 1. Änderung des Bebauungsplanes R 18 „Weseler Straße“ erfolgte aus dem 
rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist die 
Streichung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade mit der Ziel-
setzung Putzfassaden zuzulassen. Diese 1. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes R 18 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes R 18 „Weseler Straße“ wird mit dieser Bekanntmachung 

gemäß § 10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes R 18 „Weseler Straße“ liegt mit Entscheidungsbegründung  

vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, Zimmer 
105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  
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e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungsplanes R 18 „Weseler Straße“ wird 
hiermit gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 

16. 1. Änderung des Bebauungsplanes  R 21 „Krantor“ der Stadt Rees; 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 

Gemäß des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.12.2009 (GV NRW. S. 950), und der §§ 10 und 13 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585, 2617), hat der Rat der Stadt Rees am 14.09.2010 die 1. 
Änderung des Bebauungsplanes R 21 „Krantor“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Die Entwicklung der 1. Änderung des Bebauungsplanes R 21 „Krantor“ erfolgte aus dem rechtsver-
bindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Rees. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist die Strei-
chung der Textlichen Festsetzung bezüglich der vorgeschriebenen Ziegelfassade und der Flachdach-
ausbildung bei eingeschossigen Gebäuden. Diese 1. Änderung umfasst den gesamten Geltungsbe-
reich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes R 21 und ist aus nachstehender Skizze ersichtlich: 
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Hinweise: 
a) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes R 21 „Krantor“ wird mit dieser Bekanntmachung gemäß § 

10  Abs. 3 BauGB rechtskräftig. 
b) Die 1. Änderung des Bebauungsplanes R 21 „Krantor“ liegt mit Entscheidungsbegründung  vom 

Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im Rathaus der Stadt Rees, Zimmer 
105/106, Markt 1, 46459 Rees, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  

c) Berechtigte, die durch den Bebauungsplan geschädigt werden, können Entschädigungen verlan-
gen, wenn die in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie 
können die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen (Stadt Rees) beantragen.  

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB). 

d) Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
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den sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind (§ 215 
BauGB).  

e) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des BauGB ist für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplanes nur dann beachtlich, wenn die im § 214 BauGB genannten Vorschriften 
nicht eingehalten wurden. 

 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungsplanes R 21 „Krantor“ wird hiermit 
gemäß  § 10 Abs. 3 BauGB  öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gem. § 7 
Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  
     oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Rees, 03.11.2010 
 
Christoph Gerwers   
Bürgermeister 
 

 

 


